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Stadtgemeinde Deutschlandsberg 
Hauptplatz 35 

8530 Deutschlandsberg 

H U N D E A B G A B E N E R K L Ä R U N G  
gemäß Steiermärkischen Hundeabgabengesetz 2013 bzw.  

Hundeabgabenordnung der Stadtgemeinde Deutschlandsberg vom 17.12.2012 
 

Anmeldung
 

Abmeldung
 

  

Daten Hundehalter*in 

Vor- und Zuname  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefon Nr.  

E-Mail Adresse*  

Mit einem Sternchen (*) markierte Felder können optional ausgefüllt werden. 

 

Daten des Hundes 

Name  Geburtsdatum  

Rasse  Geschlecht m w
 

Farbe  Microchipnummer  

Datum des 
Erwerbs 

 
Registrierungsnummer 
des Stammdatensatzes 
[gem. § 24a Abs 5 TSchg] 

 

 

Nachweise für die Anmeldung 

Hundekundenachweis
 

[gemäß § 3b Abs. 8 Stmk. Landes-Sicherheitsgesetz] 
Kursabsolvierung bei der Bezirkshauptmannschaft 
Deutschlandsberg 
 

Hundebesitzer seit:
 

[Meldung eines Hundes gemäß § 11 Stmk 
Hundeabgabengesetz 2013 innerhalb der letzten 5 Jahre 
ab Meldung des Hundes] 

 

Absolvierung eines Kurses
 

[gemäß § 5 Abs. 3 Stmk. Hundeabgabengesetz 2013] 
 

Haftpflichtversicherung
 

[gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 Stmk. Hundeabgabengesetz 
2013] 

Zusatzinformationen 
 
 
 
 

Die entsprechenden Nachweise sind in Kopie beizulegen 
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Grund der Abmeldung 

Verzug
 

entlaufen
 

verkauf/abgegeben
 

verstorben
 

eingeschläfert
 

sonstiger Grund
 

Sonstiger Grund 
 
 

 

Erklärung 

 

Ich/Wir erkläre/n, sämtliche Angaben vollständig und nach bestem Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns 
ist bekannt, dass die Nichtanmeldung bzw. nicht rechtzeitige Anmeldung eines Hundes und die 
Nichtbeibringung der geforderten Unterlagen eine Verwaltungsübertretung darstellt, welche nach § 15 
Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013 mit Geldstrafen von bis zu EUR 4.000,00 zu bestrafen ist.  

 
 
 
Ich bin mit der Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten und Weitergabe an 
autorisierte Stellen (z.B. Finanzabteilung) einverstanden. 
 
  
 

   
Ort | Datum  Unterschrift 

 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 
ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, etc.) und treffen technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, damit personenbezogene Daten ordnungsgemäß 
verwendet und Unbefugten nicht zugänglich gemacht werden (siehe dazu die auf der Homepage der Stadtgemeinde 
Deutschlandsberg veröffentlichte „Datenschutzerklärung“). 


